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§ 5 Stmk. GLG Beschlussfassung
über die Auflage von

Sitzungsanträgen
 Stmk. GLG - Geschäftsordnung der Steiermärkischen Landesregierung – GeOLR

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.11.2025

Jedes Regierungsmitglied kann Anträge von besonderer Bedeutung als Au0agestücke einbringen. Hinsichtlich sonstiger

Anträge kann die Landesregierung die Auflage beschließen.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 53/2025

In Kraft seit 22.07.2025 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=53/2025&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 5 Stmk. GLG Beschlussfassung über die Auflage von Sitzungsanträgen
	Stmk. GLG - Geschäftsordnung der Steiermärkischen Landesregierung – GeOLR


